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Vorlage 

der Oberösterreichischen Landesregierung 
betreffend 

das Eingehen einer Mehrjahresverpflichtung zur Übernahme der für die Einrichtung und 
den Betrieb eines Schulverbindungsdienstes erforderlichen Aufwendungen für Sozialarbeit 
 
 

[Abteilung Jugendwohlfahrt: JW-460020/15-2009] 
 
 
Gesellschaftliche und lebensweltliche Veränderungsprozesse stellen das Schulsystem, 
insbesondere die Pflichtschulen, aber auch die öffentliche Jugendwohlfahrt heute vor völlig neue 
Integrations- und Förderungsaufgaben. Alleinerziehende Elternteile, Patchworkfamilien, Familien 
mit Migrationshintergrund, deutlich gestiegene Erwartungen an den Lebensstandard, 
Veränderungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Pluralisierung der gesellschaftlichen 
Normen und Werte sind nur einige der Fakten, die den Alltag von Kindern und Jugendlichen 
gravierend verändert haben. Überforderte Eltern delegieren ihren Erziehungsauftrag zunehmend 
an die Schule. Besonders bei den Schulanfängern fällt auf, dass immer mehr Kinder soziale 
Grundkompetenzen zu Hause nicht mehr erlernen und in der Folge auch mit den Anforderungen 
der sekundären Sozialisationsinstanzen (Kindergarten, Schule) nicht zurecht kommen. Die sich 
daraus ergebenden ausgeprägten Auffälligkeiten in der sozialen und emotionalen Entwicklung 
dieser Kinder und Jugendlichen erfordern eine enge Kooperation der Systeme Jugendwohlfahrt 
(Unterstützung belasteter Familien) und Schule (Bildungs- und Integrationsauftrag).  
 
Schulinterne Stützangebote und Angebote der außerschulischen Jugend- und Familienberatung 
allein können die große Belastung der betroffenen Kinder und Jugendlichen (zumeist in 
Verbindung mit einer Überforderung der Erziehungsberechtigten) nicht auffangen. Eine 
strukturierte Zusammenarbeit von Jugendwohlfahrt und Schule beugt einer gesellschaftlichen 
Desintegration der jungen Menschen vor. Das ist besonders dann der Fall, wenn mangelnde 
Problemeinsicht oder Kooperationsbereitschaft der Erziehungsberechtigten eine konstruktive 
Bearbeitung des Problems erschweren und es notwendig ist, im Rahmen eines nachgehenden 
Dienstes Begleitmaßnahmen außerhalb der Schule in die Wege zu leiten.  
 
Der Schulverbindungsdienst bei den Bezirksverwaltungsbehörden stellt die strukturierte 
Zusammenarbeit von Jugendwohlfahrt und Schule sicher und steht im Leistungsspektrum der 
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Jugendwohlfahrt an der Grenze zwischen Angeboten der Primärprävention wie etwa die Mobbing- 
und Gewaltpräventionsstelle der Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft und den Erziehungs-
hilfemaßnahmen der öffentlichen Jugendwohlfahrt (Tertiärprävention). Der Schulverbindungsdienst 
setzt dort an, wo Belastung und Überforderung im familiären System bereits sichtbar geworden 
sind und zur Förderung der sozialen Integration der Minderjährigen konkrete außerschulische 
Hilfen erforderlich sind. Der Schulverbindungsdienst richtet sich an  
- Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten (häufiges Schule schwänzen, erhöhtes 

Gewaltpotenzial, Suchtgefährdung),  
- Kinder und Jugendliche, die durch die Überforderung der Eltern erkennbar beeinträchtigt sind 

(erforderliche Schulmittel fehlen, keine Teilnahme an schulinternen Veranstaltungen wie 
Wandertagen, mangelnde Hygiene),  

- Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Integrationsproblemen. 
 
Der Schulverbindungsdienst leistet dort konkrete Hilfe, wo die Schule allein Probleme nicht mehr 
lösen kann, die Mitarbeiter/innen der öffentlichen Jugendwohlfahrt durch die im Bereich der 
Abklärung von Gefährdungsmeldungen und der Durchführung von Erziehungshilfemaßnahmen 
gebundenen Personalressourcen aber noch keine Hilfe anbieten können. Der Schulver-
bindungsdienst trägt damit dem gesellschaftspolitischen Auftrag Rechnung, Hilfen bereits dann 
anzubieten, wenn Belastungen in der Familie bereits offenkundig sind, eine Kindeswohlgefährdung 
jedoch noch nicht manifest ist. 
 
Die Mitarbeiter/innen des Schulverbindungsdienstes sind Sozialarbeiter/innen und mit der 
Aufgabenstellung und Vorgangsweise der öffentlichen Jugendwohlfahrt vertraut. Damit sind sie in 
der Lage, Pädagogen/innen, Schulleitern/innen, Eltern und Schülern/innen über Leistungen der 
öffentlichen Jugendwohlfahrt zu beraten und eine Clearingfunktion zur Frage, in welchen Fällen 
eine Gefährdungsmeldung an den Jugendwohlfahrtsträger erforderlich ist, wahrzunehmen. Für die 
Pädagogen/innen gibt es damit eine in der Schule erreichbare Ansprechperson der öffentlichen 
Jugendwohlfahrt und sie wissen auf diese Weise auch, was mit ihren Meldungen weiter passiert. 
Die Mitarbeiter/innen der öffentlichen Jugendwohlfahrt erhalten Meldungen zur Abklärung gut 
vorbereitet, sodass letztlich Hilfe effizienter und rascher bei den Adressaten ankommen kann. 
 
Zur Übernahme derartiger Aufgaben sieht § 12 Abs. 3 Oö. JWG 1991 die Einrichtung sozialer 
Dienste "für die unter Bedachtnahme auf die Bevölkerungsstruktur und die regionalen Verhältnisse 
ein allgemeiner oder besonderer Bedarf besteht" durch die Bezirksverwaltungsbehörden vor. Die 
Kosten dafür haben nach § 13 Abs. 2 Oö. JWG 1991 die Sozialhilfeverbände und Städte mit 
eigenem Statut zu tragen, deren Wirkungsbereich sich mit dem Sprengel der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde deckt. Nach § 13 Abs. 4 Oö. JWG 1991 kann das Land den 
Sozialhilfeverbänden bzw. Städten mit eigenem Statut die Kosten, die sie im Rahmen der sozialen 
Dienste zu tragen haben, nach Maßgabe der im jeweiligen Voranschlag des Landes 
Oberösterreich vorgesehenen Mittel teilweise oder zur Gänze ersetzen. 
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Der Schulverbindungsdienst steht vor der Herausforderung, dass die Kooperation zwischen Schule 
und Jugendwohlfahrt auf regionaler Ebene funktionieren muss, andererseits aber auch eine 
einheitliche Leistungserbringung über alle Bezirkshauptmannschaften gewährleistet sein muss.  
 
Die Aufgabenstellung und Kompetenzen in Abgrenzung zu den Aufgaben der Schule einerseits 
und den Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt andererseits sind in einem für alle 
Schulverbindungsdienste verbindlichen Gesamtkonzept festgelegt (vgl. Beilage). Die Mit-
arbeiter/innen des Schulverbindungsdienstes sollen von den Sozialhilfeverbänden bzw. Städten 
mit eigenem Statut angestellt werden und der fachlichen Leitung der/des jeweiligen leitenden 
Referenten/in der Aufgabengruppe Jugendwohlfahrt unterstehen. Das Land Oberösterreich 
schließt mit den Sozialhilfeverbänden und Städten mit eigenem Statut einheitliche 
Leistungsverträge und verpflichtet sich zur Übernahme der Personalkosten zu 100 vH. Die für die 
Infrastruktur erforderlichen Mittel sind von den Sozialhilfeverbänden und Städten mit eigenem 
Statut bereitzustellen. Die Gesamtkoordination des Schulverbindungsdienstes obliegt dem Amt der 
Oö. Landesregierung, Abteilung Jugendwohlfahrt. 
  
Der Aufbau des Schulverbindungsdienstes erfolgt stufenweise. Die erste Ausbaustufe wird mit 
Jahresende 2010 abgeschlossen sein und 52 Mitarbeiter/innen umfassen. Bis Jahresende 2013 
wird der Schulverbindungsdienst schrittweise auf insgesamt 100 Mitarbeiter/innen aufgestockt. Die 
Zuteilung der Mitarbeiter/innen an die Bezirke erfolgt nach Bezirksgröße und in Abhängigkeit von 
besonderen Bedarfslagen. Die Einstufung der MitarbeiterInnen erfolgt nach dem Besoldungs-
schema der Gemeinden Oberösterreichs in GD 14. Die Kosten für eine/n Mitarbeiter/in berechnen 
sich aus Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Reisegebühren und Kosten für Supervision und 
Weiterbildung. 
  
Die vom Land Oberösterreich zu übernehmenden jährlichen Kosten betragen:  
 

2009 maximal €    200.000,--  
2010 maximal € 2.000.000,-- 
2011 maximal € 3.100.000,-- 
 

Die Beträge erhöhen sich ab 2010 automatisch um jenen Prozentsatz, um den die Gehälter im 
öffentlichen Dienst erhöht werden. Die für den Schulverbindungsdienst erforderlichen Mittel sind 
durch das Sozialbudget im Rahmen der bis 2011 akkordierten Budgetvereinbarung gedeckt. 
 
Gemäß § 26 Abs. 8 Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich dürfen rechtsverbindliche 
Verpflichtungen, welcher Art immer, zur Leistung von Ausgaben, die das Land über das 
laufende Verwaltungsjahr hinaus belasten, nur mit Genehmigung des Landtags einge-
gangen werden.   
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Die Oö. Landesregierung beantragt, der Hohe Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Bericht der Landesregierung wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Gemäß § 26 Abs. 5 Landtagsgeschäftsordnung wird davon abgesehen, diese 

Regierungsvorlage einem Ausschuss zuzuweisen. 
 
3. Die Oö. Landesregierung wird ermächtigt, entsprechend dem Gesamtkonzept 

einheitliche mehrjährige Leistungsverträge mit den Sozialhilfeverbänden und Städten 
mit eigenem Statut zur Einrichtung und zum Betrieb von Schulverbindungsdiensten 
bei den Bezirksverwaltungsbehörden abzuschließen. 

 
Die für die Sozialarbeit in den Schulverbindungsdiensten erforderlichen Mittel zur 
Übernahme der Personalkosten durch das Land Oberösterreich werden mit folgenden 
jährlichen Höchstbeträgen bereitgestellt:  

2009 maximal €    200.000,--  
2010 maximal € 2.000.000,-- 
2011 maximal € 3.100.000,-- 

 
Die Beträge erhöhen sich ab 2010 automatisch um jenen Prozentsatz, um den die Gehälter 
im öffentlichen Dienst erhöht werden. Die für den Schulverbindungsdienst erforderlichen 
Mittel sind durch das Sozialbudget im Rahmen der bis 2011 akkordierten Budgetver-
einbarung gedeckt. 
 
Subbeilage 

 

Linz, am 6. Juli 2009 

Für die Oö. Landesregierung: 

Ackerl 
Landesrat 
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JW-460020/2 
 

Thesenpapier "Schulverbindungsdienst" 
 

1. Ausgangslage - Bedarf 
Immer mehr Kinder und Jugendliche sind in ihrer Entwicklung und in ihren Zukunftschancen 
stark beeinträchtigt, weil sie im Spannungsfeld zwischen Defiziten in der primären 
Sozialisation (problematische Familienverhältnisse in den ersten Lebensjahren) und den 
Anforderungen der sekundären Sozialisationsinstanzen (Kindergarten, Schule) nicht mehr 
zurecht kommen. 
 
Dadurch kommt es zu ausgeprägten Auffälligkeiten in der sozialen und emotionalen 
Entwicklung dieser Kinder und Jugendlichen, die eine enge Kooperation der Systeme 
Jugendwohlfahrt (Unterstützung belasteter Familien) und Schule (Bildungs- und 
Integrationsauftrag) erfordern. Die große Belastung der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen, häufig in Verbindung mit einer Überforderung der Erziehungsberechtigten, 
kann mit schulinternen Stützangeboten oder durch Angebote der außerschulischen Jugend- 
und Familienberatung alleine nicht aufgefangen werden. Eine strukturierte Zusammenarbeit 
von Jugendwohlfahrt und Schule beugt einer gesellschaftlichen Desintegration der jungen 
Menschen vor. Das ist besonders dann der Fall, wenn mangelnde Problemeinsicht oder 
Kooperationsbereitschaft der Erziehungsberechtigten eine konstruktive Bearbeitung des 
Problems erschweren und es notwendig ist, im Rahmen eines nachgehenden Dienstes 
Begleitmaßnahmen außerhalb der Schule in die Wege zu leiten.  
 
 

1.1.1. Einordnung in die Produktpalette der Jugendwohlfahrt 
Im Produktkatalog der öffentlichen Jugendwohlfahrt wäre der Schulverbindungsdienst als ein 
Angebot der Zielgruppenorientierten Sozialarbeit dem Teilprodukt Förderung der sozialen 
Integration zuzuordnen.  
Der Schulverbindungsdienst setzt dort an, wo Belastung und Überforderung im familiären 
System bereits sichtbar geworden sind und zur Förderung der sozialen Integration der 
Minderjährigen konkrete Hilfen erforderlich sind.  
Das Angebot trägt damit dem gesellschaftspolitischen Wunsch Rechnung, mit dem 
Leistungsspektrum der Jugendwohlfahrt auch in jenem Bereich anzusetzen, in dem 
Belastungen in der Familie bereits offenkundig, eine Kindeswohlgefährdung jedoch noch 
nicht manifest ist. 
 

2. Zielgruppen 
 

- Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, wie  
o häufig Schule schwänzen 
o erhöhtes Gewaltpotential  
o Migrationshintergrund und Integrationsprobleme 
o Suchtgefährdung 
o .... 
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       deren Probleme durch schulinterne Stützangebote alleine nicht gebessert werden 
       können. 
 

- Durch eine Überforderung der Erziehungsberechtigten erkennbar beeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche 

o Erkennbare Desorganisation hinsichtlich der erforderlichen Schulmittel 
o keine Teilnahme an schulinternen Veranstaltungen (Wandertag, ...) 
o mangelnde Hygiene 
o ... 

        wenn schulinterne Stützangebote alleine zur Besserung nicht ausreichen. 
 

- LehrerInnen, die sich Sorgen um eine/n SchülerIn  oder eine Gruppe von 
SchülerInnen machen, weil die Eltern notwendige Stützangebote der Schule nicht 
annehmen oder über die Möglichkeiten der Schule hinausgehende 
Unterstützungsangebote benötigen. 

 
 

3. Ziele eines "Schulverbindungsdienstes" 
 

- Wahren und Fördern der Entwicklungschancen benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher 

- Sichern der Kooperation von Jugendwohlfahrt, Eltern und Schule allgemein und in 
konkreten Anlassfällen 

 

4. Leistungen an der Nahtstelle Schule / Jugendwohlfahrt1 
- Beratung, Information von LehrerInnen, Eltern und Schülern über Leistungen der 

Jugendwohlfahrt im Allgemeinen sowie hinsichtlich der Vorgangsweise in konkreten 
Einzelfällen 

- Vermittlung und gegebenenfalls Begleitung der Eltern und Minderjährigen zu einem 
geeigneten Angebot an sozialen Diensten 

- nachgehende Sozialarbeit (unter Kooperation mit den Sozialpädagogischen Zentren 
und BetreuungslehrerInnen) in jenen Fällen, in denen schulinterne Stützangebote zur 
Besserung nicht ausreichen 

 

5. Grenzen 
- der Schulverbindungsdienst ergänzt schulinterne Stützangebote, ersetzt sie aber 

nicht 
- der Schulverbindungsdienst unterstützt die Eltern bei der Inanspruchnahme von 

erforderlichen Fördermaßnahmen, Beratungsangeboten, (Lernhilfe...), leistet solche 
Dienste aber nicht selbst 

- der Schulverbindungsdienst führt keine Gefährdungsabklärung im familien- und 
jugendwohlfahrtsrechtlichen Sinne durch 

 

                                                 
1 Das volle Leistungsspektrum des Schulverbindungsdienstes kann nur an jenen Standorten 
angeboten werden, denen auch ein Mitarbeiter des Schulverbindungsdienstes zugeordnet ist. 
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6. Organisation 

6.1.1. Trägerschaft 
Träger des Schulverbindungsdienstes ist das Land, Abteilung Jugendwohlfahrt. Ihm obliegt 
die fachliche Steuerung für das Gesamtangebot.  
Dienstrechtlicher Anstellungsträger der MitarbeiterInnen des Schulverbindungsdienstes 
könnte der jeweilige Sozialhilfeverband bzw. die Stadt mit eigenem Statut sein.  
 

6.1.2. Fachliche Anbindung an die Jugendwohlfahrt 
 
Die DSA des Schulverbindungsdienstes sind der fachlichen Leitung der jeweiligen 
Aufgabengruppe Jugendwohlfahrt unterstellt.  
Durch den Umstand, dass die Bezirkshauptleute Vorgesetzte der leitenden ReferentInnen für 
Jugendwohlfahrt, Obmänner/-frauen des Sozialhilfeverbandes und Vorsitzende/r des 
Bezirksschulrates in Personalunion sind, treffen sich an dieser Stelle organisatorische und 
fachliche Anbindung. Ähnliches gilt für die Bürgermeister der Statutarstädte. 
 
Die Anbindung des Schulverbindungsdienstes an die Jugendwohlfahrt und die einschlägige 
Ausbildung des Personals soll sicherstellen, dass im Falle einer Kindeswohlgefährdung die 
qualifizierte Verbindung mit dem Jugendamt, das für die Abklärung verantwortlich ist, 
hergestellt wird. 
 

6.1.3. Regionale Verankerung 
Die Anzahl der in einem Bezirk eingesetzten DSA richtet sich nach der Bezirksgröße in 
Abhängigkeit von der Zahl der schulpflichtigen Minderjährigen (6-15) und der 
sozioökonomischen Belastung der Region.  
Ein Schulverbindungsdienst kann nur über Initiative der Bezirksverwaltungsbehörde in 
Kooperation mit dem Bezirksschulrat (ev. durch die dann bereits fortgebildeten 
MultiplikatorInnen)  eingerichtet werden. 
 
 

7. Finanzierung 
Das Land OÖ verpflichtet sich - vorbehaltlich der budgetären Mittel - zu einem Kostenersatz 
von 100% der Gehaltskosten. Die Kosten für Infrastruktur und Sachaufwand sollen zu 100% 
durch den SHV bzw. die Stadt mit eigenem Statut getragen werden.  
 

Durchschnittliche Gehaltskosten jährlich: Euro 44.361,902  
Sachkosten für EDV und Büroausstattung, Reisekosten vom Dienstort (BVB): x%  

 
Hinsichtlich Supervision ist eine Teilnahme an der Supervision der MitarbeiterInnen der 
Aufgabengruppe Jugendwohlfahrt anzustreben.  
Für Weiterbildungen soll primär das landesinterne Angebot bzw. das Angebot des 
Pädagogischen Institutes genutzt werden. 
 
 

                                                 
2 LD 14 + 50%Diff. auf LD 13/3 
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8. Schritte zur Umsetzung 
 
In Bayern (ca. 12.500.000 EW) ist die Vollversorgung mit SchulsozialarbeiterInnen mit 1000 
PE vorgesehen.  
Umgerechnet auf Oberösterreich (ca. 1.400.000 EW) würde dies 112 Personaleinheiten für 
Schulsozialarbeit bedeuten. Mittelfristig sind lt. LR Ackerl für OÖ jedenfalls 100 Dienstposten 
vorzusehen.  
Die Implementierung des Konzepts soll noch in den Jahren 2009/10 mit dem Einsatz von 40 
Dienstposten für den Bereich der Brennpunktschulen angedacht. Dabei wird angeregt, dem 
Einsatz an Volksschulen – im Sinne des frühzeitigen Erkennens familiärer Problemstellungen 
– Priorität zu verleihen. 
Im Vollausbau des Angebots sollen insgesamt 100 Dienstposten für die VS, HS, die 
Polytechnischen Lehrgänge und die Berufsschulen zur Verfügung stehen. 
 

8.1.1. Regionale Verteilung von 40 Vollzeitäquivalenten auf die Bezirke 
 
Aufgrund des regionalen Belastungspotenzials ergibt sich in der ersten Ausbaustufe des 
Schulverbindungsdienstes folgende Verteilung. 
 

Bezirksweise Verteilung von Vollzeitäquivalenten nach Belastungspotenzial
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